
Ä1

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Asiye Tugay (ANJ/BDAJ)

 Titel: Ä1 zu A2: Einrichtung einer Arbeitsgruppe

„Diversitätssensible Jugendarbeit“ im

Landesjugendring 

Antragstext

Nach Zeile 11 einfügen:

Safe Space für Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe (unterstützung und

Austausch untereinander)
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Ä2

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Asiye Tugay (ANJ/BDAJ)

 Titel: Ä2 zu A2: Einrichtung einer Arbeitsgruppe

„Diversitätssensible Jugendarbeit“ im

Landesjugendring 

Antragstext

Nach Zeile 11 einfügen:

Safe Space für alle Teilnehmer*innen der AG (Unterstützung und Austausch

innerhalb der Gruppe)
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Ä3

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: BDKJ

 Titel: Ä3 zu A2: Einrichtung einer Arbeitsgruppe

„Diversitätssensible Jugendarbeit“ im

Landesjugendring 

Antragstext

Von Zeile 12 bis 14:

Die AGs „Gender & Sexuelle Vielfalt“, „Gegen Gruppenbezogene

Menschenfeindlichkeit“, sowie „JA und (junge) Geflüchtete“ sowie „Zusammen auf den

Weg“ werden aufgelöst.

Die Arbeit der AG "Zusammen auf den Weg" soll gemeinsam mit den bisherigen

Teilnehmenden kritisch reflektiert werden. Nach der Reflexion soll die AG eigenständig

über die weitere Arbeit entscheiden.

Begründung
Die AG "Zusammen auf den Weg" gehört aus unserer Perspektive und vor dem

Hintergrund der Aufarbeitung nicht in diese neue AG, sondern sollte eigenständig

weiter arbeiten.
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Ä1

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Niedersächsische Landjugend

 Titel: Ä1 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Titel

Ändern in:

Forderungen von Klimaaktivist*innen ernstnehmen

Antragstext

Von Zeile 2 bis 5:

eigentlich längst bestehenden Klimaschutzziele, jedoch fehlt bisher ein

verantwortungsvoller Umgang mit den Forderungen der Klimaaktivist*innen, welcher zu

einer gesellschaftlichen Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen führt und von der

Dringlichkeit der grundlegenden Forderungen ablenkt..

Von Zeile 7 bis 12:

fordern eine Fokussierung auf die inhaltlichen Forderungen der Klimaaktivist*innen, statt

den Diskurs über Methoden in den Vordergrund zu stellen.

Wir stehen solidarisch hinter den Klimaaktivist*innen und setzen uns für ihre Forderungen
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einder Klimaaktivist*innen. Dazu zählen etwa Klimaneutralität bis 2030, die

Verkehrswende, insbesondere hin zu kostengünstigem ÖPNV und Fahrradmobilität, ein

echter 

Von Zeile 17 bis 20 löschen:

Wissenschaft hört, die seit Jahren appellieren, zu handeln. Diesen fachkompetenten

Stimmen muss Gehör geschenkt werden, statt Klimaaktivist*innen, deren Forderungen

eindeutig wissenschaftlich gestützt sind, zu kriminalisieren. Wir fordern die

Landesregierung auf, ihren klimapolitischen Verpflichtungen, 

Begründung

Wir stehen nicht hinter kriminellen Handlungen, sondern hinter Forderungen zum

Klimaschutz. Ob Handlungen kriminell sind oder nicht, wird nach geltendem Recht

ausgelegt. Kriminelle Handlungen führen unseres Erachtens eher zur Spaltung als

zu einer gemeinschaftlichen und zielführenden Zusammenarbeit.
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Ä2

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Hendrik Grafelmann (NLJ)

 Titel: Ä2 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Antragstext

Von Zeile 10 bis 12:

Wir stehen solidarisch hinter den Klimaaktivist*innen und setzen uns für ihre Forderungen

einder Klimaaktivist*innen. Dazu zählen etwa Klimaneutralität bis 2030, die

Verkehrswende, insbesondere hin zu kostengünstigem ÖPNV und Fahrradmobilität, ein

echter 
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Ä3

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Hendrik Grafelmann (NLJ)

 Titel: Ä3 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Titel

Ändern in:

Forderungen von Klimaaktivist*innen ernstnehmen
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Ä4

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Hendrik Grafelmann (NLJ)

 Titel: Ä4 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Antragstext

Von Zeile 2 bis 5:

eigentlich längst bestehenden Klimaschutzziele, jedoch fehlt bisher ein

verantwortungsvoller Umgang mit den Forderungen der Klimaaktivist*innen, welcher zu

einer gesellschaftlichen Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen führt und von der

Dringlichkeit der grundlegenden Forderungen ablenkt..
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Ä5

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Hendrik Grafelmann (NLJ)

 Titel: Ä5 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Antragstext

Von Zeile 17 bis 20:

Wissenschaft hört, die seit Jahren appellieren, zu handeln. Diesen fachkompetenten

Stimmen muss Gehör geschenkt werden, statt Klimaaktivist*innen, deren Forderungen

eindeutig wissenschaftlich gestützt sind, zu kriminalisieren.. Wir fordern die

Landesregierung auf, ihren klimapolitischen Verpflichtungen, 
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Ä6

Antrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: Hendrik Grafelmann (NLJ)

 Titel: Ä6 zu A4: Solidarisierung mit statt

Kriminalisierung von Klimaaktivist*innen

Antragstext

Von Zeile 7 bis 9 löschen:

fordern eine Fokussierung auf die inhaltlichen Forderungen der Klimaaktivist*innen, statt

den Diskurs über Methoden in den Vordergrund zu stellen.
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Ä1

Satzungsänderungsantrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: aejn-Delegation (beschlossen am: 24.03.2023)

 Titel: Ä1 zu S2: Satzungsänderung § 8

Begründung
Wir sind der Auffassung, dass mindestens zwei Personen des Vorstandes

gemeinsam vertretungsberechtigt sein sollten (Vier-Augen-Prinzip).
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Ä1

Satzungsänderungsantrag

46. Vollversammlung Landesjugendring Niedersachsen e.V. am 25.03.2023

 Initiator*innen: aejn-Delegation (beschlossen am: 24.03.2023)

 Titel: Ä1 zu S5: Satzungsänderung § 11

Begründung

§11 Abs. 3 c) wird wie folgt neu formuliert:

Die Vorstandsmitglieder werden mit 2/3 der stimmberechtigten Delegierten gewählt.

Erreichen die Kandidat-inn-en im ersten Wahlgang keine 2/3-Mehrheit der

stimmberechtigten Delegierten, so genügt im zweiten Wahlgang die 2/3-Mehrheit

der anwesenden Delegierten. Wird diese nicht erreicht, ist ab dem dritten Wahlgang

die Mehrheit der anwesenden Delegierten erforderlich. Wird bis einschließlich des

dritten Wahlgangs die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, gilt dieser Wahlvorgang

als beendet.

_________________

Alte Regelung mit der Anpassung der Wahlgänge auf maximal 3 Wahlgänge
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